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STELLUNGNAHME 

der STÄNDIGEN KONFERENZ DER KINDER&JUGENDANWÄLTINNEN 

ÖSTERREICHS 

zum Entwurf des Bundesgesetzes über die Rechtspersönlichkeit 
von religiösen Bekenntnisgemeinschaften 

Die Kinder&JugendAnwaltschaften Österreichs schlagen folgende Ände­
rungen des Gesetzesentwurfes und Ergänzungen im Hinblick auf Religi­
onsfreiheit, Gleichheit und Nichtdiskriminierung vor: 

• Generell möchten wir darauf hinweisen, daß an geeigneter Stelle Be­
stimmungen eingefügt werden, die den Schutz von familiären Bindun­
gen Minderjähriger sicherstellen. Insbesondere darf die psychische 
Entwicklung von Heranwachsenden nicht gestört oder behindert wer­
den. 

~ Es muß auch gewährleistet sein, daß beim Austritt aus einer Gemein­
schaft finanzielle und psychische Folgenlosigkeit gegeben ist. 

• Dieser Austritt muß über Bezirkshauptmannschaft bzw. Stadtmagistrat 
erfolgen können. 

• Es bedarf der Festsetzung einer Frist für die Auflösung von religiösen 
Vereinen, die die Anerkennung als religiöse Bekenntnisgemeinschaft 
erlangt haben. 

• Wenn manipulative, aggressive oder emotional subtile Formen der 
Werbung absehbar sind, ist die Versagung der Rechtspersönlichkeit 
sofort in Erwägung zu ziehen. 
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Zu § 8 Abs. 2 Pkt. 2: 

In diesem Punkt muß eine Kontrollinstanz festgelegt werden, die diese 
Bestimmung überprüft. 

Nach dem § 8 wird eingefügt: 

Anführung des Religionsbekenntnisses in Urkunden 

§ 8a: 

Angehörige von staatlich angezeigten religiösen Bekenntnisgemeinschaf­
ten mit Rechtspersönlichkeit haben das Recht, in öffentlichen Urkunden 
ihr Religionsbekenntnis eintragen zu lassen bzw. anzugeben. Die Be­
zeichnung des Religionsbekenntnisses der staatlich angezeigten religiö­
sen Bekenntnisgemeinschaften mit Rechtspersönlichkeit sowie deren 
amtliche Abkürzung wird durch Verordnung des Bundesministeriums für 
Unterricht und kulturelle Angelegenheiten festgelegt. 

Begründung: 
Wenn durch das im Entwurf vorliegende Bundesgesetz zusätzlich zu den 
staatlich anerkannten Kirchen- und Religionsgesellschaften das Recht­
sinstitut von staatlich angezeigten religiösen Bekenntnisgemeinschaften 
mit Rechtspersönlichkeit geschaffen wird, die die Voraussetzungen der 
§§ 4 und 5 des Gesetzesentwurfes zu erfüllen haben, erscheint der Um­
stand, daß Angehörige dieser Gemeinschaften in öffentlichen Urkunden 
nach wie vor "ohne Bekenntnis" sind, als Diskriminierung. Da sich aus 
der Eintragung in öffentliche Urkunden nach der geltenden bzw. im Ent­
wurf vorgesehenen Rechtsordnung keine gesetzlichen Pflichten 
(Verpflichtungen gegenüber der Bekenntnisgemeinschaft entstehen ja 
durch die Mitgliedschaft) ergeben, scheint es ausreichend, diese Mög­
lichkeit als Recht der Angehörigen dieser Bekenntnisgemeinschaften 
festzulegen. Im Einzelfall hätten diese dann die Möglichkeit, auf dieses 
Recht zu verzichten, falls sie aufgrund öffentlichen Bekenntnisses Dis­
kriminierung zu befürchten hätten. 

Zu § 9 Pkt. 1: 

Aufgrund praktischer Erfahrungen wird in diesem Punkt empfohlen, den 
Bestand als religiöse Bekenntnisgemeinschaft mit Rechtspersönlichkeit 
auf mindestens 25 Jahre festzulegen. 
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Abschließend 2 Korrekturen zur Formulierung des Gesetzesentwurfes: 
1. § 4. Abs. 2. Z. 3: 

Richtig: 3. eigenständigen Aufgabenbereich 
2.§Jt.;. 

Richtig: Grundvoraussetzungen für die Stellung eines Antra-
ges ... (nicht: Grundsatzvoraussetzung) 

Da es offensichtlich nicht Ziel des vorliegenden Gesetzesentwurfes ist, 
das Verhältnis des Staates zu Religionsgesellschaften auf den Grund­
sätzen von Religionsfreiheiten, Gleichheit und Nichtdiskriminierung neu 
zu bestimmen, unterlassen wir die Übermittlung grundsätzlicher Überle­
gungen dazu. Dies würde auch den Rahmen einer Stellungnahme zum 
vorliegenden Gesetzesentwurf sprengen. 

Aufgrund der im § 9 aufgezählten Grundvoraussetzungen für die Aner­
kennung einer Kirche oder Religionsgesellschaft ist der gesellschaftspo­
litische Diskussionsprozeß dazu bestenfalls aufgeschoben, nicht aber 
aufgehoben. 

Abschließend ist festzustellen, daß der vorliegende Entwurf eher auf 
Verwaltungsverfahrensvorschriften abzielt, denn auf konkrete Schutz­
bestimmungen für einzelne Jugendliche und Erwachsene. Diese sind 
unserer Meinung nach mit straf- und zivilrechtlichen Bestimmungen zu 
regeln. 

Ich ersuche, die in dieser Stellungnahme enthaltenen Vorschläge und 
Ergänzungen zu berücksichtigen und verbleibe im Namen des Sprechers 
der Ständigen Konferenz der Kinder&JugendAnwältlnnen Österreichs, 
Leo Jäger 

mit besten Grüßen 

i. A. Mag. ranz PREISHUBER 

Bearbeitung: 
Mag. Paul ARZT, Kinder&JugendAnwaltschaft Salzburg 
Mag. Franz PREISHUBER, Kinder&JugendAnwalt für Tirol 
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Innsbruck, am Donnerstag, 25. September 1997 
Zahl: KiJA-1615-79a 

Herrn 
. Mag. Alexander BÄCK 
Büro des Bundesministers' 
Dr. Martin BARTENSTEIN 
Stubenbastei 5 
A-1010 Wien 
Fax: 01-51522-5000 

STELLUNGNAHME 

vom ARBEITSKREIS SEKTEN I DESTRUKTIVE KULTE TIROL 

zum Entwurf des Bundesgesetzes über die Rechtspersönlichkeit von religiösen 
Bekenntnisgemeinschaften 

Die Kinder&JugendAnwaltschaften und der Arbeitskreis schlagen folgende Änderungen 
des Gesetzesentwurfes und Ergänzungen im Hinblick auf Religionsfreiheit, Gleichheit 
und Nichtdiskriminierung vor: 

~ Generell möchten wir darauf hinweisen, daß an geeigneter Stelle Bestimmungen ein­
gefügt werden, die den Schutz von familiären Bindungen sicherstellen. 

• Es muß auch gewährleistet sein, daß beim Austritt aus einer Gemeinschaft finanzielle 
und psychische Folgenlosigkeit gegeben ist. 

• Dieser Austritt muß über Bezirkshauptmannschaft bzw. Stadtmagistrat erfolgen kön­
nen. 

• Es bedarf der Festsetzung einer Frist für die Auflösung von religiösen Vereinen, die 
die Anerkennung als religiöse Bekenntnisgemeinschaft erlangt haben. 

Zu § 5: 

Im Pkt. 1. soll angefügt werden: 
Insbesondere darf die psychische Entwicklung von Heranwachsenden nicht gestört oder 
behindert werden. 

Als Pkt. 3. neu: 
manipulative, aggressive oder emotional subtile Formen der Werbung absehbar sind. 
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Zu § 8 Abs. 2 Pkt. 2: 

In diesem Punkt muß eine Kontrollinstanz festgelegt werden, die diese Bestimmung 
überprüft. 

Nach dem § 8 wird eingefügt: 

Anführung des Religionsbekenntnisses in Urkunden 

§ 8a: 

Angehörige von staatlich 'angezeigten religiösen Bekenntnisgemeinschaften mit 
Rechtspersönlichkeit haben das Recht, in öffentlichen Urkunden ihr Religionsbekenntnis 
eintragen zu lassen bzw. anzugeben. Die Bezeichnung des Religionsbekenntnisses der 
staatlich angezeigten religiösen Bekenntnisgemeinschaften mit Rechtspersönlichkeit 
sowie deren amtliche Abkürzung wird durch Verordnung des Bundesministeriums für 
Unterricht und kulturelle Angelegenheiten festgelegt. 

ßegründung: 
Wenn durch das im Entwurf vorliegende Bundesgesetz zusätzlich zu den staatlich aner­
kannten Kirchen- und Religionsgesellschaften das Rechtsinstitut von staatlich angezeig­
ten religiösen Bekenntnisgemeinschaften mit Rechtspersönlichkeit geschaffen wird, die 
die Voraussetzungen der §§ 4 und 5 des Gesetzesentwurfes zu erfüllen haben, er­
scheint der Umstand, daß Angehörige dieser Gemeinschaften in öffentlichen Urkunden 
nach wie vor "ohne Bekenntnis" sind, als Diskriminierung. Da sich aus der Eintragung in 
öffentliche Urkunden nach der geltenden bzw. im Entwurf vorgesehenen Rechtsordnung 
keine gesetzlichen Pflichten (Verpflichtungen gegenüber der Bekenntnisgemeinschaft 
entstehen ja durch die Mitgliedschaft) ergeben, scheint es ausreichend, diese Möglich­
keit als Recht der Angehörigen dieser Bekenntnisgemeinschaften festzulegen. Im Ein­
zelfall hätten diese dann die Möglichkeit, auf dieses Recht zu verzichten, falls sie auf­
grund öffentlichen Bekenntnisses Diskriminierung zu befürchten hätten. 

Zu § 9 Pkt. 1: 

Aufgrund praktischer Erfahrungen wird in diesem Punkt empfohlen, den Bestand als 
religiöse Bekenntnisgemeinschaft mit Rechtspersönlichkeit auf mindestens 25 Jahre 
festzulegen. 

Abschließend 2 Korrekturen zur Formulierung des Gesetzesentwurfes: 
1. § 4. Abs. 2. Z. 3: 

Richtig: 3. eigenständigen Aufgabenbereich 
2. §Jt i 

Richtig: Grundvorausseizungen für die Stellung eines Antrages ... (nicht: Grund-
satzvoraussetzung) 

Da es offensichtlich nicht Ziel des vorliegenden Gesetzesentwurfes ist, das Verhältnis 
des Staates zu Religionsgesellschaften auf den Grundsätzen von Religionsfreiheiten, 
Gleichheit und Nichtdiskriminierung neu zu bestimmen, unterlassen wir die Übermittlung 
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grundsätzlicher Überlegungen dazu. Dies würde auch den Rahmen einer Stellungnah­
me zum vorliegenden Gesetzesentwurf sprengen. 

Aufgrund der im § 9 aufgezählten Grundvoraussetzungen für die Anerkennung einer 
Kirche oder Religionsgesellschaft ist der gesellschaftspolitische Diskussionsprozeß da­
zu bestenfalls aufgeschoben, nicht aber aufgehoben. 

Abschließend ist festzustellen, daß der vorliegende Entwurf eher auf Verwaltungsver­
fahrensvorschriften abzielt, denn auf konkrete Schutzbestimmungen für einzelne Ju­
gendliche und Erwachsene. Diese sind unserer Meinung nach mit straf- und zivilrechtli­
ehen Bestimmungen zu regeln. 

Ich ersuche, die in dieser Stellungnahme enthaltenen Vorschläge und Ergänzungen zu 
berücksichtigen und verbleibe für den Arbeitskreises Sekten I destruktive Kulte Tirol 

i. A. Mag. Fran PREISHUBER 
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